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*) Diese Verordnung dient der Umsetzung folgender Rechtsakte:

1. Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 zur Regelung der veterindrmedizinischen und tierziichteri-

schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit Iebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den
Binnenmarkt (ABI. EG Nr. L 224 S. 29), zuletzt gedndert durch Richtlinie 92/118/EWG vom 15. Mé&rz 1993 (ABI.
EG Nr. L 62 S. 49),

Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 zur Festlegung von Grundregeln fur die V eterinérkontrollen
von aus Drittlandern in die Gemeinschaft eingefiihrten Tieren und zur Anderung der Richtlinien 89/662/EWG,
90/425/EWG und 90/675/EWG (ABI. EG Nr. L 268 S. 56), zuletzt gedndert durch die Beitrittsakte in der Fassung
des Ratsbeschlusses vom 1. Januar 1995 (ABI. EG Nr. L 1 S.1),

Richtlinie 91/628/EWG des Rates vom 19. November 1991 (iber den Schutz von Tieren beim Transport sowie zur
Anderung der Richtlinien 90/425/EWG und 91/496/EWG (ABI. EG Nr. L 340 S. 17), zuletzt geindert durch Ver-
ordnung (EG) Nr.1255/97 (ABI. EG Nr. L 174 S.1),

Richtlinie 91/629/EWG des Rates vom 19. November 1991 iber Mindestanforderungen fur den Schutz von Kal-
bern (ABI. EG Nr. L 340 S. 28),

Richtlinie 91/630/EWG des Rates vom 19. November 1991 Uber Mindestanforderungen fir den Schutz von
Schweinen (ABI. EG Nr. L 340 S. 33),

Richtlinie 93/119/EG des Rates vom 22. Dezember 1993 Uiber den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Schlach-
tung oder Tétung (ABI. EG Nr. L 340S. 21).
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§1
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt den Schutz von Tieren beim Transport.

(2) Diese Verordnung gilt nicht fur

1.

2.

3.

4.

den nicht gewerblichen Transport von Heimtieren, die von einer natiirlichen Person begleitet
werden,

den nicht gewerblichen Transport sonstiger Tiere mit Ausnahme der 88 2bis7 Abs.1, 2 Satz 2
und Abs. 3Nr.1 und 2, 8 13 Abs.1, 88 14 bis 33 sowie 41 und 42,

den nicht gewerblichen Transport von Tieren im Rahmen jahreszeitlich bedingter Wander-
haltung oder

Tiere, die auf fremdflaggigen Schiffen befordert werden, die durch das deutsche K tistenmeer
oder den Nord-Ostsee-Kanal fahren.

(3) Auf den Transport von Fischensind8 4 Abs. 2 Satz 2 und 3, Abs. 3und 4 Satz 2 und 3, die88 5
und 6 Abs. 3,87 Abs. 1 Nr. 6 und 7, 8 17 Satz 3 sowie § 20 Abs. 3 und 4 erster Halbsatz nicht an-
zuwenden.

§2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind:

1.

2.

Nutztiere:

Einhufer und Tiere der Gattung Rind, Schaf, Ziege und Schwein, soweit sie Haustiere sind;
kranke oder verletzte Tiere:

Tiere mit gestértem Allgemeinbefinden oder einer Verletzung, die mit erheblichen Schmerzen,
Leiden oder Schéaden verbunden ist;

Transportmittel:

Teilevon Stral3enfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen oder L uftfahrzeugen, diefir den
Transport von Tieren benutzt werden, sowie Behdtnisse zum Transport von Tieren;
Verladen:

das Verbringen in ein oder aus einem Transportmittel;

Transport:

das Befordern von Tieren in einem Transportmittel einschliefdich des Verladens;
Aufenthaltsort:

ein Ort, an dem der Transport zum Zwecke des Ruhens, Fitterns oder Trénkens der Tiere un-
terbrochen wird;

Umladeort:

ein Ort, an dem der Transport zum Zwecke des Umladens der Tiere von einem Transportmittel
in ein anderes unterbrochen wird,
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8. Versandort:
a) der Ort, an dem ein Tier erstmalsin ein Transportmittel verladen wird,
b) zugelassene Mérkte und Sammel plétze, wenn der Ort, an dem die Tiere erstmals verladen
wurden, weniger as 50 Kilometer von diesen Mérkten oder Sammel plétzen entfernt ist,
c) andere alsin Buchstabe b genannte Mérkte und Sammel plé&tze, an denen die Tiere entladen
und mindestens acht Stunden lang untergebracht, getrénkt und gefittert werden, ausge-
nommen ein Aufenthalts- oder Umladeort oder
d) alle Orte, an denen die Tiere entladen und mindestens 24 Stunden lang untergebracht, ge-
trankt, gefittert und soweit notwendig behandelt werden, ausgenommen ein Auf-
enthaltsoder Umladeort;
9. Bestimmungsort:
der Ort, an dem ein Tier endgultig von einem Transportmittel entladen wird, ausgenommen ein
Aufenthalts oder Umladeort;
10. Beforderer:
wer im Rahmen seiner wirtschaftlichen Unternehmung Tiere befordert;
11. Transportfihrer:
wer den Transport fur sich selbst oder den Beforderer begleitet;
12. Grenzkontrollstelle:
amtliche Uberwachungsstelle fir die Durchfiihrung der Dokumentenpriifung, Namlich
keitskontrolle und physischer Untersuchung von Tieren und Waren an der Grenze zu einem
Drittland oder in einem Hafen oder Flughafen.

§3
Verbote

(1) Esist verboten, kranke oder verletzte Wirbeltiere zu beférdern oder befordern zu lassen. Dies
gilt nicht fUr den Transport von Tieren

1. zur tierdrztlichen Behandlung oder wenn der Transport sonst zur Vermeidung weiterer
Schmerzen, Leiden oder Schaden notwendig ist,

2. auf tierdrztliche Anweisung zu diagnostischen Zwecken oder

3. im Rahmen nach § 8 des Tierschutzgesetzes genehmigter oder nach 8 8a des Tierschutzge-
setzes angezeigter Tierversuche.

Die §§ 26 his 29 bleiben unberuhrt.

(2) Junge Saugetiere, bei denen der Nabel noch nicht vollsténdig abgeheilt ist, insbesondere K &lber
im Alter von weniger als 14 Tagen, sowie Saugetiere, die voraussi chtlich wahrend des Transports
geboren, sich in der Geburt befinden oder die vor weniger al's 48 Stunden geboren haben, dirfen
nicht befordert werden. Satz 1 gilt nicht

1. four Fohlen,

2. wennder Transport zur Vermeidung von Schmerzen, Leiden oder Schaden der Tiere notwen-
dig ist oder

3. wenn Saugetiere, diesich in der Geburt befinden, zur Schlachtstétte befdrdert werden, sofern
sie ein ungestortes Allgemeinbefinden aufweisen und ein Tierarzt schriftlich die Transportfé-
higkeit bescheinigt hat. 8 28 Abs. 1 bis 3 gilt entsprechend.

Saugetiere, die noch nicht vom Muittertier abgesetzt sind oder die noch nicht an das selbsténdige

Aufnehmen von Futter und Trank gewdhnt sind, dirfen nur gemeinsam mit dem Multtertier bef6r-
dert werden.
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84
Grundsatze

(1) Ein Wirbeltier darf nur befordert werden, sofern sein korperlicher Zustand den geplanten Trans
port erlaubt und fir den Transport sowie die Ubernahme des Tieres am Bestimmungsort die erfor-
derlichen Vorkehrungen getroffen sind.

(2) Wahrend eines Transports mul3 dem Wirbeltier gentigend Raum zur V erfligung stehen. Werden
mehrere Wirbeltiere befordert, so mul jedem Tier ein uneingeschrankt benutzbarer Raum zur Vea-
flgung stehen, der so bemessen ist, dal? alle Tiere in ihrer nattirlichen aufrechten Haltung stehen
sowie ale Tiere mit Ausnahme erwachsener Pferde gleichzeitig liegen kdnnen, wenn nicht zur
Vermeidung von Schmerzen, Leiden oder Schéden der Tiere andere Erforder nissebestehen. Bel der
Bemessung des uneingeschrankt benutzbaren Raumes missen die Art, das Gewicht, die Gréf3e, das
Alter, der jeweilige Zustand der Tiere und die Dauer des Transports berticksichtigt sein.

(3) Bei einem Wirbeltier, das wahrend eines Transports erkrankt oder verletzt wird, haben der Be-
forderer und der Transportfihrer unverziiglich eine Notbehandlung durchzufihren oder zu veran
lassen, soweit diesauf Grund der Belastungen des Tieres erforderlich ist. Soweit notwendigsnddie
Tiere tierérztlich zu behandeln oder unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden zu toten. Fur
Nutztiere, die wahrend eines Transports erkranken oder sich verletzen, gilt § 29.

(4) Der Beforderer und der Transportfihrer haben sicherzustellen, dal3 die Wirbeltiere unbeschadet
der zum Ernahren und Pflegen der Tiere erforderlichen Pausen unverziiglich und unter Vermeidung
von Schmerzen, Leiden oder Schaden an ihren Bestimmungsort befordert werden. Bel einem Auf-
enthalt von mehr as zwei Stunden sind gegebenenfalls notwendige V orkehrungen zum Erndhren
und Pflegen der Wirbeltiere zu treffen; soweit notwendig, sind die Tiere zu entladen und unterzu-
bringen. Am Bestimmungsort sind die Tiere unverziglich zu entladen.

85
Verladen

(1) Wirbeltiere dirfen nur unter Vermeidung von Schmerzen, Leiden oder Schaden verladen wer-
den. Insbesondere dirfen hierbei,

1. Saugetierenicht am Kopf, an den Ohren, an den Hornern, an den Beinen, am Schwanz oder am
Fell hochgehoben oder gezogen und

2. Vogd nicht am Kopf oder am Gefieder hochgehoben werden. Dies gilt nicht fur die Anwen-
dung anerkannter tierartspezifischer Fixationsmal3nahmen.

(2) Der Beforderer und der Transportfuhrer haben sicherzustellen, dal’

1. firdasVerladen der Tiere geeignete Vorrichtungen wie Briicken, Rampen oder Stege (Verla
deeinrichtungen) verwendet werden, die mindestens den Anforderungen nach Anlage 1 ent-
sprechen,

2. dieBodenfléache der Verladeeinrichtung so beschaffen ist, dal3 ein Ausrutschen der Tiere ver-
hindert wird,

3. Verladeeinrichtungen mit einem Seitenschutz versehen sind, der so beschaffenist, dal3die Tie-
re ihn nicht Gberwinden, keine Gliedmal3en herausstrecken und sich nicht verletzen konnen,
und

4. mechanische Vorrichtungen, in denen Saugetiere hangend verladen werden, nicht verwendet
werden.
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Satz 1 gilt nicht beim Transport in Behdtnissen. Satz 1 Nr. 3 gilt nicht, wenn die V erladehdhe we-
niger als 50 Zentimeter betrégt und die Tiere einzeln gefuhrt werden.

(3) Treibhilfen durfen nur zum Leiten der Tiere verwendet werden. Die Anwendung elektrischer
Treibhilfen ist verboten. Abweichend von Satz 2 ist die Anwendung elektrischer Treibhilfen bel
gesunden und nicht verletzten Uber einem Jahr alten Rindern und Uber vier Monate alten Schwei-
nen, die die Fortbewegung verweigern, zulassig. Sie dirfen nur insoweit und in solchen Abstanden
angewendet werden, wie dieszum Treiben der Tiere unerl&fdlich ist; dabel mussen die Tiere Raum
zum Ausweichen haben. Die Stromstdi3e dirfen nur auf der Hinterbeinmuskulatur und mit einem
Gerédt verabreicht werden, das auf Grund seiner Bauart die einzelnen Stromstol3e automatisch auf
hochstens zwei Sekunden begrenzt.

(4) Werden warmbl Utige Wirbeltiere verschiedener Arten in demselben Transportmittel befordert,
so sind sie nach Arten zu trennen. Dies gilt nicht flr Tiere, bel denen die Trennung eine Belastung
darstellen konnte. Tiere, die gegeniiber anderen Tieren nachhaltig Unvertraglichkeiten zeigen, oder
gegen die sich nachhaltig aggressives Verhalten richtet, sind getrennt zu beférdern. Werden Tiere
verschiedenen Alters in demselben Transportmittel beférdert, so sind ausgewachsene Tiere und
Jungtiere voneinander getrennt zu halten. Satz 4 gilt nicht flr sugende Tiere mit nicht abgesetzter
Nachzucht oder Saugetiere, die noch nicht an das selbstandige Aufnehmen von Futter und Trank
gewohnt sind. Werden Tierein Gruppen verladen, sollen deren Gewichtsunterschiede 20 vom Hun
dert - bezogen auf das schwerste Tier- nicht Uberschreiten.

(5) Anbindevorrichtungen durfen nur verwendet werden, wenn den Tieren hierdurch keine ver-
meidbaren Schmerzen, Leiden oder Schaden entstehen kdnnen. Sie missen so beschaffensain, dal3
sie den zu erwartenden Belastungen standhalten und die Tee Futter und Wasser aufnehmen sowie,
mit Ausnahme erwachsener Pferde, sich niederlegen kénnen. Tiere durfen nicht an Hornern oder
Nasenringen angebunden werden.

(6) Wirbeltiere dirfen in Transportmitteln nicht zusammen mit Transportgiitern verladen werden,
durch die Schmerzen, Leiden oder Schaden der Tiere verursacht werden konnen.

§6
Ernahren und Pflegen

(1) Der Beforderer hat sicherzustellen, dal3 der Transport zum Ernghren und Pflegen der Wirbeltiere
unter Berticksichtigung von Anzahl und Art der Tiere sowie der Dauer des Transports von ausrei-
chend vielen Personen mit den hierfir notwendigen Kenntnissen und Fahigkeiten begleitet wird.
Dies gilt nicht, wenn

1. dieTierein Behdtnissenbeftrdert werden, die tUber geeignete Fltterungs- und auslaufsichere
Trankvorrichtungen verfigen, und Nahrung und Fllssigkeit fir einen mindestens doppelt so
langen Transport wie den geplanten beigegeben sind,

2. der Trangportfuhrer diese Verpflichtung des Beforderers tbernimmt oder

3. der Absender einen Beauftragten bestimmt hat, der das Erndhren und Pflegen der Tierean ge-
eigneten Aufenthaltsorten sicherstellt.

(2) Der Beforderer hat sich zu vergewissern, dal3
1. der Empfanger die fur die Ubernahme der Tiere notwendigen Vorkehrungen und,

2. imFaleeinesTransports nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3, der Absender die notwendigen Vorkeh
rungen zum Ernghren und Pflegen der Tiere wahrend des Transports getroffen hat.
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Ist esim Falle eines Transports nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 nicht moglich, die Behdltnisse einzuse-
hen, so hat sich der Beforderer in den Féllen, in denen der Absender die Tiere in die Behdtnisse
verbringt, schriftlich bestétigen zu lassen, dal3 die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 von
diesem erflllt sind.

(3) Im Rahmen ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 haben der Beforderer, der Transportfihrer oder
der Beauftragte des Absenders sicherzustellen, dal3 die Wirbeltiere unter Beachtung der Anforde-
rungen der Anlage 2 ernghrt und gepflegt werden. Sofern in Anlage 2 oder in 8§ 30 oder § 31 nichts
anderes bestimmt ist, ist hierbei sicherzustellen, dal? Sdugetiere und V 6gel wahrend des Transports
gpatestens nach jeweils 24 Stunden gefittert und spétestens nach jewells 12 Stunden getrénkt wer-
den. Die nach den Sétzen 1 und 2 einzuhaltenden Fristen kénnen im Einzelfall um hdchstens zwei
Stunden Uberschritten werden, wenn diesfir die Tiere weniger belastend ist. Das Fuittern und Tran
ken kann entfallen, wenn die Tiere wahrend des Transports jederzeit Zugang zu Nahrung und Flis
sigkeit haben.

(4) Fur das Erndhren und Pflegen der Tiere muf3 eine geeignete Beleuchtung vorhanden sein.

87
Anforderungen an Transportmittel

(1) Wirbeltiere durfen nur in Transportmitteln befordert werden, die so beschaffen sind, dal3 die
Tiere sich nicht verletzen konnen. Transportmittel missen insbesondere

1. aus gesundheitsunschadlichem Material hergestellt sein,
2. sichin technisch und hygienisch einwandfreiem Zustand befinden,
3. alen Transportbel astungen sowie Einwirkungen durch die Tiere ohne einefir die Gesund heit
der Tiere nachteilige Beschédigung standhalten,
4. den Tieren Schutz vor schadlichen Witterungseinfl issen und starken Witterungsschwankungen
bieten,
5. bezlglich des Luftraums den Transportbedingungen und der jeweiligen Tierart angepalt sein,
6. Uber Einrichtungen verfiigen, die gewahrleisten, dal3fur die Tierejederzeit eine ausreichende
L Uftung sichergestellt it,
7. Uber einen rutschfesten Boden verfligen, der
a) stark genug ist, das Gewicht der beftrderten Tiere zu tragen,
b) so beschaffen ist, dal3 die Tiere sich nicht verletzen kénnen, auch wenn der Boden nicht
dicht gefugt ist oder Locher aufweist,
C) mit einer ausreichenden Menge Einstreu zur Aufnahme der tierischen Abgéange bedeckt ist,
sofern der gleiche Zweck nicht durch ein anderes Verfahren erreicht wird,
8. sobeschaffen sein, dal? die Tiere nicht entweichen und sich nicht verletzen kénnen, auch wenn
sie einzelne Korperteile herausstrecken,
9. Uber Turen, Deckel oder Ladeklappen verfigen, die sicher schlief3en und die sich nicht
selbsttétig 6ffnen konnen.

(2) Der Beforderer muf3 ferner sicherstellen, dald Transportmittel an gut sichtbarer Stelle der Aulzen
seite mit der Angabe "lebende Tiere" oder einer gleichbedeutenden Angabe sowie mit einem Sym-
bol fir lebende Tiere versehen sind. Die Transportmittel missen leicht zu reinigen und zu desinfi-
Zieren sain.

(3) Transportfahrzeuge miissen

1. sowelt notwendig Uber Vorrichtungen verfiigen, an denen
a) Trennwénde befestigt werden konnen,
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b) Tiere sicher angebunden werdenkdonnen,

2. ausgenommen Transporte in Behaltnissen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 so konstruiert sein, daf3
jedes einzelne Saugetier im Bedarfsfall von einer Person erreicht werden kann,

3.  mit einem festen Dach oder einer wasserdichten Plane versehen sein. Dies gilt nicht fir den
Transport von Gefliigel auf offenen Lastwagen, wenn technische Einrichtungen verfiigbar sind,
mit denen die Tiere bel unglnstiger Witterung, insbesondere vor N&sse oder niedrigen Tempe-
raturen, geschiitzt werden kénnen.

§8
Bescheinigungen

Behordliche Bescheinigungen nach dieser Verordnung miissen der zusténdigen Behorde im Origi-
nal oder im Falle des§ 40 Satz 3 in beglaubigter Kopie vorgel egt werden und in deutscher Sprache
ausgestellt oder mit einer amtlich beglaubigten deutschen Ubersetzung versehen sein. Bescheini-
gungen Uber Transporte, die fir einen anderen Mitgliedstaat bestimmt sind, miissen zusétzlich in
einer Amtssprache dieses Mitgliedstaates ausgestel It sein. Satz 1 gilt entsprechend fr die Transpor-
terkl&rung und den Transportplan.

§9
Planung

Der Beforderer muf3 den Transport so planen und solche Vorkehrungen treffen, dal3 die Tiere wah-
rend des Transports auch dann mindestensin ihrer Art und ihrer Entwicklung angemessenen Zeit-
absténden gefiittert und getrankt werden koénnen, wenn aus unvorhersehbaren Umsténden der
Transport nicht wie geplant durchgefihrt werden kann.

§10
Transporterklarung

Der Beforderer und der Transportfiihrer haben sicherzustellen, dal3 beim Transport von Wirbel-
tieren eine Erklarung mitgefuhrt wird, die folgende Angaben (Transporterklarung) enthalt:

1. Herkunft und Eigentimer der Tiere,
2. Versandort und Bestimmungsort sowie
3. Tagund Uhrzeit des Verladebeginns.

§11
Erlaubnis und Registrierung

(1) Gewerbliche Beftrderer von Wirbeltieren bedirfen der Erlaubnis der zustandigen Behorde.

(2) Im Inland ansassige gewerbliche Beforderer haben bei dem Antrag auf Erteilung der Erlatbnis
nach Absatz 1 folgende Angaben zu machen:

1. Name und Anschrift des Beforderers,

2. Art der Wirbeltiere, deren Transport beabsichtigt ist, sowie

3. Art, Anzahl und amtliches Kennzeichen, verfugbare Ladeflache, Art der Futterungs-, Trank-
und Bel Uftungseinrichtungen der Transportfahrzeuge.

(3) Die Erlaubnis wird im Inland ansassigen gewerblichen Beforderern erteilt, wenn
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1. diefur die Téatigkeit verantwortliche Person zuverlassig im Hinblick auf den Tierschutz ist und
2. dieder Tétigkeit dienenden Einrichtungen und Transportmittel den Anforderungen dieser Ver-
ordnung entsprechen.

Die Erlaubnis kann mit Auflagen und unter Bedingungen erteilt werden. Die zusténdige Behorde
erfal’t die Betriebe, denen eine Erlaubnis erteilt wurde, unter Erteilung einer Registriernummer in
einem Register. Die Registriernummer ist zwolfstellig und wird aus der fur die Gemeinde des Be-
triebes vorgesehenen amtlichen Schliissel nummer des vom Stati stischen Bundesamt herausgegebe
nen Gemeli ndeschl lissel verzeichnisses sowie einer vierstelligen Betriebsnummer gebildet.

(4) Die Erlaubnis, die die zusténdige Behorde el nes anderen Mitgliedstaates entsprechend den Be-
stimmungen des Artikels 5 Abschnitt A Nr.1 Buchstabe a Doppelbuchstabe ii der Richtlinie
91/628/EWG des Rates vom 19. Novemnber 1991 Uber den Schutz von Tieren beim Transport sowie
zur Anderung der Richtlinien 90/425/EWG und 91/496/EWG (ABI. EG Nr. L 340 S.17), zuletzt
gedndert durch Verordnung (EG) Nr.1255/97 des Rates vom 25. Juni 1997 (ABI. EG Nr. L 174
S.1), eineminihrem Zustandigkeitsbereich ansdssigen oder einem gewerblichen Beftrderer; derin
einem Drittland ansassig ist, ertellt hat, steht der Erlaubnis nach Absatz 1 gleich.

(5) Anderungen im Hinblick auf die Angaben nach Absatz 2 sind der zustandigen Behorde unver-
zlglich anzuzeigen.

(6) Eine amtlich beglaubigte Kopie der Erlaubnisist in jedem Transportfahrzeug mitzufthren.

§1la
Widerruf Riicknahme und Ruhen der Erlaubnis

(1) Die zustandige Behorde kann das Ruhen der Erlaubnis bis zur Beseitigung der Ricknahme-
oder Widerrufsgriinde anordnen, wenn

1. dieVoraussetzungen fur einen Widerruf oder eine Riicknahme vorliegen oder

2. Auflagen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erfiillt oder Fristen nicht eingehalten werden
und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dal? der Mangel innerhalb einer angemessenen Frist
behoben werden kann. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensrechts betreffend die
Aufhebung von Verwaltungsakten bleiben unberdhrt.

(2) Die zusténdige Behdrde macht den Widerruf und die Riicknahme der Erlaubnis im Bundes-
anzeiger bekannt.

§12
Kennzeichnung

Der Beforderer und der Transportfihrer haben sicherzustellen, dal3die Wirbeltiere oder die Behélt-
nisse, in denen sie befordert werden, so gekennzei chnet sind, dald wahrend des TransportsdieNam:
lichkeit der Tiere oder der Behdtnisse festgestellt werden kann.

8§13
Sachkunde

(1) Wer Tiere befordert, mui? Gber die hierflr notwendigen Kenntnisse und Fahigkeiten (Sach
kunde) verfligen. Satz 1 gilt nicht fir Transporte in Behatnissen nach 8 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1.

(2) Im Inland ans&ssige gewerbliche Beforderer haben sicherzustellen, dald ein Transport von Nutz
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tieren und Hausgefliigel mindestens von einer Person durchgefiihrt oder begleitet wird, dieim Be-
sitz einer gultigen Bescheinigung der zustandigen Behdrde oder der sonst nach Landesrecht beauf-
tragten Stelle (zustandige Stelle) Uber ihre Sachkunde (Sachkundebescheinigung) ist, die diese
Sachkundebescheinigung wahrend des Transports mitfuhrt. Satz 1 gilt nicht fir Transporte in Be-
haltnissen nach 8§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1.

(3) Die Sachkundebescheinigung wird von der zustandigen Stelle auf Antrag erteilt, wenn die
Sachkunde im Rahmen einer erfolgreichen Prifung nach Mal3gabe der Absétze 4 und 5 nach
gewiesen worden ist oder die Voraussetzungen des Absatzes 7 erflillt sind. Die Sachkunde-
bescheinigung bezieht sich auf die Tierkategorie, auf die sich die Prifung nach Absatz 4 oder die
Ausbildung nach Absatz 7 erstreckt hat.

(4) Auf Antrag fuhrt die zustéandige Stelle eine Prifung der Sachkunde bezogen auf dieim Antrag
benannten Tierkategorien durch. Die Prifung besteht aus einem theoretischen und einem prakti-
schen Teil. Siewird im theoretischen Teil schriftlich und mindlich abgelegt. Die Prifung erstreckt
sich auf folgende Prifungsgebiete:

1. im Bereich der Kenntnisse:
a) Grundkenntnisse der Anatomie und Physiologie,
b) tierschutzrechtliche Vorschriften,
¢) Erndhren und Pflegen von Tieren, insbesondere deren Bedarf und Verhalten,
d) Eignung und Kapazitédt der verschiedenen Transportmittel und
€) Maltnahmen zum Nottéten und Notschlachten von Tieren;

2. im Bereich der Fertigkeiten:
a) Vorbereitung, Organisation und Durchfiihrung von Tiertransporten,
b) Beurteilen der Transportfahigkeit von Tieren,
¢) Fuhren und Treiben von Tieren und
d) bei milchgebenden Kiihen, Schafen und Ziegen zusétzlich Melken von Tieren.

(5) Die Prifung ist bestanden, wenn jeweilsim theoretischen und praktischen Teil mindestens aus
reichende Leistungen erbracht worden sind.

(6) Eine Wiederholung der Prifung ist frihestens nach drel Monaten zul&ssig.
(7) Die zusténdige Stelle kann von einer Prifung absehen, wenn

1. der erfolgreiche Abschluf3 eines Hochschul studiums oder Fachhochschulstudiumsim Bereich
der Landwirtschaft oder Tiermedizin,

2. einebestandene AbschluRprifung in den Berufen Fleischer, Landwirt, Pferdewirt, Tierpfleger,
Tierwirt oder anderer anerkannter Berufsabschltisse oder Nachweise, die die erforderliche
Sachkunde voraussetzen, oder

3. dieregelmaliige Durchfiihrung von gewerblichen Tiertransporten ohne Beanstandung wegen
des Verstol3es gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen seit mindestens drel Jahren vor In-
krafttreten dieser Verordnung

nachgewiesen wird und keine Bedenken hinsichtlich der erforderlichen fachlichen Kenntnisse und
Fahigkeiten bestehen.

(8) Die Sachkundebescheinigung ist zu entziehen, wenn Personen wiederholt oder grob An

forderungen dieser Verordnung zuwidergehandelt haben und Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dal3 dies auch weiterhin geschieht.
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8§14
Schienentransport

(2) Tieredurfen nur in gedeckten Wagen beftrdert werden. Die Wagen miissen eine hohe Fahrtge-
schwindigkeit zulassen.

(2) Der Beforderer und der Transportfiihrer haben sicherzustellen, dal3 Einhufer angebunden bef6r-
dert werden, und zwar so, dal3 sie bei Querverladung zu derselben Seite des Wagens schauen oder
bei Langsverladung sich gegenliberstehen. Satz 1 gilt nicht, sofern die Tiereim Transportmittel in
Einzelboxen untergebracht werden. Fohlen und halfterungewohnte Tiere miissen nicht angebunden
werden.

(3) Die Wirbeltiere oder die Behdltnisse, in denen sich Wirbeltiere befinden, missen so verladen
sein, dal? sich ein Begleiter zwischen ihnen bewegen kann.

(4) Bei der Zugbildung und Verschubbewegung sind heftige Stol3e der Wagen zu vermeiden.

§15
Schiffstransport

(1) Der Beférderer und der Transportfihrer haben sicherzustellen, dal beim Schiffstransport auf
offenem Deck die Tiere

1. in Behdtnissen untergebracht sind, die vor Verrutschen gesichert sind, oder
2. in Vorrichtungen untergebracht sind, die Schutz vor schéadlichen Witterungseinfltissen und
Schutz vor Seewasser bieten.

(2) Bel vorhergesagten extremen Witterungsverhdtnissen, die zu Verletzungen und Schéaden der
Tiere fuhren kdnnen, dirfen Transporte nicht durchgefihrt werden.

(3) Fur die Betreuung der Tiere mul3 eine sachkundige, weisungsbefugte Person zur Verfligung
stehen, die Notversorgung leisten kann.

(4) Der Beforderer und der Transportfihrer haben sicherzustellen, daf? die Tiere angebunden oder
in Verschlagen, Buchten oder Behdtnissen untergebracht werden.

(5) Verschlége, Buchten und Behéltnisse, in denen Tiere untergebracht sind, missen jederzeit ein-
sehbar und zuganglich sowie ausreichend beleuchtet und bel Uftet sein.

(6) Der Beforderer hat sicherzustellen, dal die Teile des Schiffes, in denen Tiere untergebracht
sind, Uber ein wirksames Abflul3system fur fllissige tierische Abgénge verfiigen. Das Abflul3sysem
ist in hygienisch einwandfreiem Zustand zu haften.

(7) Ein Instrument, mit dem Tiere im Bedarfsfall unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden
getotet werden kénnen, ist mitzufthren.

(8) Der Beforderer hat sicherzustellen, dal’ das Schiff
1. fir die Dauer des Seetransports mit ausreichenden Vorréten an Trinkwasser, wenn das Schiff

nicht Uber ein Trinkwasseraufbereitungssystem verfligt, und geelgnetem Futter bestiickt ist und
2. Uber geeignete Einrichtungen mit trockener und weicher Einstreu verfugt, in denen kranke oder
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verletzte Tiere abgesondert und gegebenenfalls behandelt werden kdnnen.

(9) Die Absétze 1 und 4 gelten nicht frr den Schiffstransport von Tieren in Schienen oder Stral3en
fahrzeugen. Bei diesem Transport miissen die Fahrzeuge, in denen die Tiere untergebracht Snd, fest
verzurrt und die Tiere so untergebracht sein, dal3 zu jedem Tier ein direkter Zugang besteht.

8§16
L ufttransport

(1) Luftfahrtunternehmen miissen Tiere beim L ufttransport entsprechend den Bestimmungen der
IATA Richtlinien fur den Transport von lebenden Tieren in der vom Bundesministerium fur Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bekanntgemachten Fassung (BAnz. Nr. 151avom 15. Au
gust 1998) befordern.

(2) Gegen zu hohe oder zu niedrige Temperaturen oder starke L uftdruckschwankungen im Tierbe-
reich sind die notwendigen Mal3nahmen zu treffen.

(3) 8 15 Abs. 7 gilt fur Frachtflugzeuge entsprechend.

Abschnitt 2
Transport in Behdtnissen

§17
Allgemeine Anforderungen

Behdltnisse, in denen sich Wirbeltiere befinden, dirfen beim Verladen nicht gestof3en, geworfen
oder gestlrzt werden. Sie sind so zu verladen, dal3 sie nicht verrutschen kénnen. Die Behdltnisse
muissen sich aul3er wahrend des Verladens von Geflligel stets in aufrechter Stellung befinden.

§18
Besonder e Anforderungen an Behaltnisse

Der Absender hat sicherzustellen, dal? aul3er beim L ufttransport und den damit im Zusammenhang
stehenden Landtransporten die Tiere nur in Behdtnissen befordert werden, die den Anforderungen
der Anlage 3 entsprechen, und dalf3, soweit in der Anlage Mindest- oder Hochstzahlen je Behdtnis
vorgeschrieben sind, diese eingehalten werden. Ubernimmt der Beforderer das Verbringen der Tiere
in die Behdtnisse, so hat dieser dies sicherzustellen.

8§19
Nachnahmever sand

Tiere durfen mit Nachnahme nicht in das Ausland versandt werden. Der Absender darf Tiere nur
dann mit Nachnahme versenden, wenn sie schriftlich bestellt worden sind und der Empfénger
schriftlich zugesichert hat, dal3 die Tiere sofort nach ihrem Eintreffen angenommen werden. Haben
Absender und Empfanger eine Erlaubnis nach 8§ 11 des Tierschutzgesetzes, oder handeln sie g=
werbsmaldig mit landwirtschaftlichen Nutztieren, so kann der Empfanger diese schriftli cheZuscre
rung fur einen Zeitraum von jeweils hochstens 12 Monaten im voraus erteilen. Die Bestellung be-
darf dann nicht der Schriftform.
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820
Pflichten des Absenders

() Tiere durfen nur versandt werden, wenn sich der Absender von der Richtigkeit der Empfan
geranschrift Uberzeugt hat. Auf der Sendung miissen die zustellfahigen Anschriften des Absenders
und Empfangers angegeben sein. Der Absender muf3 den Empfénger vor der Absendung tber die
Absende- und voraussi chtliche Ankunftszeit, den Bestimmungsort sowie Uber die Versandart unter-
richten.

(2) Der Absender hat sicherzustellen, dal3 nur solche Behdtnisse verwendet werden, die die Tiere
vor vorhersehbaren schadlichen Witterungse nfllissen schiitzen, oder sicherzustellen, dal3 wahrend
des Transports auf andere Weise der gleiche Schutz gewahrt wird.

(3) Der Absender hat sicherzustellen, dal3 Tiere, deren Beférderung voraussi chtlich 12 Stundenoder
langer dauert, vor dem Einladen oder der Annahme durch den Beférderer gefiittert und getrénkt
werden; die Tiere durfen nicht Gberfittert werden.

(4) Der Absender hat sicherzustellen, dal3 die Tiere im Behdltnisin der Lage sind, beigegebenes
Futter und Trinkwasser auch wahrend eines etwa notwendigen Riicktransports in ausreichender
Menge aufzunehmen aul3erdem hat er auf der Sendung Angaben Uber Art und Zahl der Tiere sowie
Uber die Fitterung im Notfall zu machen.

(5) Der Absender hat sicherzustellen, dal3 bei Nichtabnahme einer Sendung der etwa notwendige
Rucktransport spétestens mit Ablauf des Freitags oder vor Feiertagen abgeschl ossen werden kann.

8§21
Pflichten des Beforderers

Der Beforderer hat sicherzustellen, dald Wirbeltiere vor schadlichenWitterungsei nfllissen geschiitzt
werden, wenn diese fUr den Absender nicht vorhersehbar waren.

8§22
M aflnahmen bel Ankunft der Tiere

(1) Wird die Abnahme verweigert oder wird die Sendung nicht abgeholt, so sind die Wirbeltiere,
soweit notwendig, vom Beforderer zu erndhren und zu pflegen; sie sind mit der néchsten Méglich
keit an den Absender zurtickzubefdrdern.

(2) Sendungen von Wirbeltieren, die beim ersten Zustellversuch nicht ausgeliefert werden konnen,
sind bel nachster Gelegenheit, spétestens nach Ablauf von sechs Stunden, erneut zuzustellen oder
mit der nachsten Moglichkeit zurtickzubefordern.

Abschnitt 3
Besondere Vorschriften
zum Schutz von Nutztieren

§23
Raumbedarf und Pflege

(1) Wer Nutztiere befordert, muf3 die Anforderungen der Anlage 4 an die Abtrennung der Tiere so-
wie die Mindestbodenfléche einhalten; er darf jedoch den Tieren nicht mehr als die doppelte Min-
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destbodenfl&che nach Spalte 2 zur Verfliigung stellen. Geschlechtsreife méannliche Rinder dirfenin
Gruppen nur befordert werden wenn die HOhe des Transportmittels bei Stral3entransporten auf
hochstens 50 Zentimeter Uber dem Widerrist begrenzt ist. Bel Stral3en und Schienentransportenist
die Mindestflache

1. be Schweinen und bis zu 24 Monaten alten Pferden um mindestens 20 vom Hundert,
2.  ba anderen Nutztieren um mindestens 10 vom Hundert

zu vergrofern, wenn bel einer Transportdauer von tber acht Stunden wahrend des Transports A u-
Rentemperaturen von mehr as 25 °C in dem zu durchfahrenden Gebiet zu erwarten sind.

(2) Der Beforderer hat sicherzustellen, dass

1. milchgebende Kihe, Schafe und Ziegen in Abstanden von langstens jeweils 15 Stunden ge-
molken werden,

2. Schafen wahrend des Transports Futter zur freien Aufnahme zur Verfiigung steht,

3. enthornte Rinder von horntragenden Rindern getrennt befordert werden, falls dies zur Vermei-
dung einer Verletzungsgefahr notwendig ist,

4. Einhufer, mit Ausnahme halfterungewohnter Fohlen und in Einzelboxen beftrderter Einhufer,
Halftertragen,

5. beschlagenen Einhufern, die nicht in Einzelboxen, nicht angebunden oder nicht in abgetrennten
Standen befordert werden, die Eisen der Hinterhufe abgenommen werden.

(3) Einhufer dirfen nicht mehrstockig verladen befordert werden.

(4) Geschlechtsreife mannliche Nutztiere missen von weiblichen Tieren der gleichen Art getrennt
befordert werden. Geschlechtsreife Eber sind von gleichgeschlechtlichen Artgenossen getrennt zu
beférdern. Das gleiche gilt fur Hengste, softern nicht auf andere Welise eine V erletzungsgefahr aus
geschlossen werden kann.

§24
Begrenzung von Transporten

(1) Liegen der Versandort und der Bestimmungsort im Inland, dirfen Nutztiere zur Schlachtstétte
nicht langer a's acht Stunden befordert werden. Dies gilt nicht, wenn die Transportdauer aus unvor-
hersehbaren Umstanden Uberschritten wird.

(2) Bei anderen asin Absatz 1 genannten Nutztiertransporten haben der Beforderer und der Trars:
portfihrer nach einer Transportdauer von hochstens acht Stunden sicherzustellen, dal3 die Nutztiere
entladen und im Rahmen einer 24stiindigen Ruhepause gefittert und getrénkt werden, und zwar an
einem Aufenthaltsort, der von der zustandigen Behtrde nach Mal3gabe der Verordnung (EG) Nr.
1255/97 in der jeweils geltenden Fassung zugel assen worden ist. Die zustandigen obersten Landes
behorden teilen dem Bundesministerium fir Verbraucherschutz, Ernéhrung und Landwirtschaft die
Zulassung von Aufenthaltsorten und diejewellige Zulassungsnummer sowie die Rlicknahme oder
den Widerruf von Zulassungen mit. Dieses gibt die nach Artikel 3 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr.
1255/97 in den Mitgliedstaaten zugel assenen Aufenthaltsorte sowie die Riicknahme oder den W i-
derruf der Zulassung im Bundesanzeiger bekannt.

(3) Die Absétze 1 und 2 gelten nicht bei Stral3entransporten nach Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 411/98, sofern die Nutztiere nach Mal3gabe der Bestimmungen der Anlage 2 beférdert werden

(4) Die Absétze 1 bis 3 gelten nicht fir den Lufttransport.
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(5) Auf den Schienen und Seetransport finden die V orschriften der Absétze 2 und 3 in Verbindung
mit Anlage 2 Uber das Entladen und die Ruhepausen keine Anwendung.

§25
Stralentransport

(1) Nutztiere durfen in Stral3enfahrzeugen, die zum gewerblichen Transport eingesetzt werden, nur
befordert werden, wenn an gut sichtbarer Stelle die Flache und die Hohe desfir die Tiere uneinge-
schrankt verfligbaren Raumes angegeben ist.

(2) In StralRenfahrzeugen zum mehrstockigen Verladen dirfen Nutztiere nur befordert werden,
wenn die Stral3enfahrzeuge tber eine Vorrichtung zum schnellen Entladen der Tiere in Notfalen
verfligen.

(3) Wenn anhand des Transportplans erkennbar ist, dal3 unter Berlicksichtigung der im Stral3en
verkehr geltenden Sozialvorschriften bel Einsatz nur eines Fahrers der Transport nicht ohne Einhal
tung einer Ruhezeit durchgefuihrt werden kann, hat der Beforderer einen zweiten Fahrer einzuset-
zen.

(4) Der Transportfuhrer hat seine Fahrweise den Stral3en und Verkehrsverhdtnissen in der Weise
anzupassen, dali’ keine zusétzlichen Belastungen fur die Nutztiere auftreten.

826
Kranke oder verletzte Nutztiere

Kranke oder verletzte Nutztiere dirfen zur Schlachtung nur befordert werden, wenn dies zur Ver-
meidung weiterer Schmerzen, Leiden oder Schaden erforderlich ist, es sei denn, die Tiere sind
transportunfahig.

8§27
Transportunféhige Nutztiere

(1) Transportunfahig sind Nutztiere, die auf Grund ihrer Krankheit oder Verletzung nicht in der
Lage sind, aus eigener Kraft ohne schmerzhafte Treibhilfen in das Transportmittel zu gelangen oder
bei denen auf Grund ihres Zustandes abzusehen ist, dal? sie dieses aus eigener Kraft nicht wieder
verlassen kdnnen. Transportunfahig sind insbesondere

1. festliegende Nutztiere und Nutztiere, die nach Ausgrétschen nicht oder nur unter starken
Schmerzen gehen kdnnen,

2. Nutztiere mit Gliedmal3en oder Beckenfrakturen oder anderen Frakturen, die die Bewegung
sehr behindern oder starke Schmerzen verursachen.

Die Sétze 1 und 2 gelten nicht fur festliegende Nutztiere, die auf Grund ihres geringen Korper-
gewichts ohne Zufligung von Schmerzen, Leiden oder Schaden von einer Person auf das Trars-
portmittel getragen werden kénnen. AulRerdem gelten insbesondere Nutztiere al s transportunfahig,
die

grofe, tiefe Wunden haben,

starke Blutungen aufweisen,

ein stark gestortes Allgemeinbefinden zeigen oder

offensichtlich langere Zeit unter anhaltenden starken Schmerzen leiden.

PPN PE
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(2) Bestehen Zweifd Uber die Transportfahigkeit eines kranken oder verletzten Nutztieres, soist ein
Tierarzt hinzuzuziehen. Stellt dieser die Transportfahigkeit fest, so hat er dies schriftlich zu be-
scheinigen.

828
Vor dem Transport
erkrankte oder verletzte Nutztiere

(1) Der Absender und der Transportfihrer haben sicherzustellen, dald kranke oder verletzte Nutztie
re unter grolmaglicher Schonung beftrdert werden. Die Nutztiere diirfen nur zu der am schnellsten
erreichbaren zur Schlachtung kranker oder verletzter Nutztiere bestimmten Schlacht stéite befordert
werden. Der Transport soll in der Regel zwei Stunden nicht Uberschreiten. Esist verboten, kranke
oder verletzte Nutztiere langer asdrel Stunden zu befordern oder beférdern zu lassen. Abweichend
von Satz 4 dirfen Nutztiere, die von Inseln stammen, auf denen eskeine Schlachtstétte nach Satz 2
gibt, bis zu finf Stunden beférdert werden.

(2) Bei Bedarf sind geeignete Einrichtungen, insbesondere Hebebiihnen oder Abgrenzungen auf
Transportmitteln, zur Vermeidung von Belastungen der Nutztiere einzusetzen durch

1. den Absender beim Treiben und Befordern innerhalb des Herkunftsbetriebs,
2. den Transportfihrer beim Verladen und beim Transport.

(3) Der Absender oder der Beforderer, soferndieser die Schlachtung veranlaldt, hat sicherzustellen,
dai’ kranke oder verletzte Nutztiere nur befordert werden, wenn sichergestellt ist, dal3 sienach An-
kunft an der Schlachtstétte unverziiglich geschlachtet werden.

(4) Kann ein krankes oder verletztes Nutztier das Transportmittel nicht aus eigener Kraft ohne
schmerzhafte Treibhilfen verlassen, so hat der Transportfihrer sicherzustellen, dal3 es unverziiglich
in dem Transportmittel notgeschlachtet oder dort anderweitig getotet wird. Die Lage des Nutztieres
darf nicht veréndert werden, es sei denn,

1. umihm Linderung zu verschaffen,
2. um die Notschlachtung oder anderweitige Totung zu ermoglichen, oder
3. auf tierérztliche Anordnung.

Die Sédtze 1 und 2 gelten nicht fir Nutztiere, die auf Grund ihres geringen Korpergewichtsvon einer
Person ohne Zufiigung von Schmerzen, Leiden oder Schaden aus dem Transportmittel getragen
werden konnen.

829
Wahrend des Transports
erkrankte oder verletzte Nutztiere

Wenn ein Nutztier wahrend des Transports so schwer erkrankt oder sich so schwer verletzt, dal3ein
weiterer Transport mit erheblichen Belastungen fir das Tier verbunden sein wirde, hat der Trars-
portfihrer sicherzustellen, dal? es unverziglich tierdrztlich behandelt oder in dem Transportmittel
notgeschlachtet oder anderwelitig getotet wird. 8 28 Abs. 4 gilt entsprechend.
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Abschnitt 4
Besondere Vorschriften zum Schutz anderer Tiere

§30
Hauskaninchen, Hausgefliigel und Stubenvogel

(1) Der Absender hat sicherzustellen, dal3 Hauskaninchen, Hausgeflligel aul3er Kiken, dieinnerhdb
von 60 Stunden nach dem Schlupf den Empfanger erreichen, und Stubenvégel wahrend eines
Transports jederzeit ihren Flissigkeits und Nahrstoffbedarf decken konnen. Dies gilt - aul3er bei
Stubenvogeln - nicht, wenn die Fahrtzeit weniger als 12 Stunden betrégt.

(2) Beim Transport von Eintagskiiken hat der Absender sicherzustellen, dal3 im Tierbereich eine
Temperatur von 25 bis 30 °C herrscht.

831
Haushunde und Hauskatzen

(1) Der Beforderer und der Transportfihrer haben sicherzustellen, dafi3

1. Haushunde und Hauskatzen spétestens nach jewells acht Stunden getrénkt werden,
2. laufige Hundinnen von Riden getrennt beftrdert werden.

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 kann diese Frist um héchstens zwei Stunden Uberschritten werden,
wenn diesweniger belasterd fUr die Tiereist. Das Tranken kann entfallen, wenn die Tiere jeder zat
Zugang, zu Wasser haben.

(2) Haushunde und Hauskatzen unter acht Wochen dirfen nicht ohne das Muttertier beférdert wer-
den. Dies gilt nicht, wenn der Transport zur VVermeidung von Schmerzen, Leiden oder Schéden der
Tiere erforderlich ist.

§32
Sonstige Saugetier e und sonstige V6gel

(1) Sonstige Saugetiere und sonstige VV6gel dirfen nur transportiert werden, wenn siein geeigneter
Weise auf den Transport vorbereitet wurden.

(2) Sonstige Saugetiere und sonstige VVogel durfen nur beférdert werden, wenn schriftliche Anwe-
sungen Uber Fitterung und Trankung sowie Uber eine erforderliche Betreuung mitgef tihrt werden.

(3) Sonstige Saugetiere und sonstige Vogel, die unter das Ubereinkommen tiber den internationalen
Handel mit geféhrdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) fallen, sind entsprechend
den CITES-Leitlinien fir den Transport und die entsprechende V orbereitung freilebender Tiere und
wildwachsender Pflanzen in der vom Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit bekanntgemachten Fassung (BAnz. Nr. 80a vom 29. April 1997) zu beférdern und zu
betreuen.

(4) Sonstigen Saugetieren und sonstigen V 6geln sollen Beruhigungsmittel nicht verabreicht werden.
Fallsderen Verabreichung unvermeidbar ist, muf? sie unter Aufsicht eines Tierarztes durchgefuhrt
werden. Dem Begleitdokument muissen genaue Angaben Uber die Verabreichung von Beruhi-
gungsmitteln sowie Anweisungen Uber das Erndhren und Pflegen enthnommen werden kénnen.

(5) Geweihtragende Tiere durfen wahrend der Bastzeit nicht befordert werden.
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(6) Meeressaugetiere missen von einer sachkundigen Person betreut werden. Behaltnisse, in denen
M eeressaugetiere befordert werden, dirfen nicht gestapelt werden.

(7) Sonstige Vogel durfen nur in abgedunkelten Behaltnissen beférdert werden. Den Tieren mul3
jedoch soviel Licht zur Verfigung stehen, dal3 sie sich orientieren und Futter und Wasser aufneh-
men koénnen.

8§33
Wechselwarme Wirbeltiere und wirbellose Tiere

(1) Der Absender hat sicherzustellen, dal3 wechselwarme Wirbeltiere und wirbellose Tiere in Be-
haltnissen befordert werden. 8 32 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Fische durfen nur in Behaltnissen befordert werden, deren Wasservolumen den Tieren ausrei-
chende Bewegungsmaoglichkeiten bietet. Abweichend von Satz 1 dirfen Aale auch in ausreichend
feuchter Verpackung befordert werden. Unvertragliche Fische sowie Fische erheblich unterschied
licher Gréf3e missen voneinander getrennt werden. Der Absender hat sicherzustellen, dal? den be-
sonderen Wasserqualitéts und Temperaturanspriichen der einzelnen Arten Rechnung getragen
wird. Insbesondere mul3 eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Tiere sichergestellt sein.

Abschnitt 5
Grenzuberschreitender Transport

§33a
Ausfuhr tiber bestimmte Uberwachungsstellen

(1) Die Ausfuhr von Nutztieren ist nur tber Zollstellen mit zugeordneten Grenzkontrollstellen oder
sonstigen Ausgangsstellen zuldssig, die das Bundesministerium fir Verbraucherschutz, Erndhrung
und Landwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen im Bundes-
anzeiger bekanntgemacht hat.

(2) Der Ausfiihrer von Nutztieren hat der Grenzkontrollstelle oder sonstigen Ausgangsstelle die
voraussichtliche Ankunft des Transports unter Angabe von Art und Anzahl der Nutztiere mindes-
tens einen Werktag vorher anzuzeigen. Die zustéandige Behdrde kann Ausnahmen zulassen.

§34
Verbringen nach einem
anderen Mitgliedstaat, Ausfuhr

(1) Der Beforderer hat sicherzustellen, dal3 beim grenziiberschreitenden Transport von Nutztieren,
der vorawssichtlich langer als acht Stunden dauert, ein Transportplan mitgefthrt wird, der die je-
weils aktuellen Angaben nach dem Muster der Anlage5 enthélt. Dem Transportplan sind Unterla-
gen beizufiigen, aus denen die Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung fur die gesamte
Dauer des Transports nachvollziehbar zu entnehmen ist.

(2) Der Beforderer hat der zusténdigen Behorde des V ersandortes den Transportplan vor Beginn des
Transports vorzulegen. Diese pruft den Transportplan auf Plausibilitét. Bel Nichtvorlagedes Tras
portplans oder dem V orliegen von Anhaltspunkten daftr, dal3 die geplante Route nicht geeignet i<,
die Einhaltung der Anforderungen der Verordnung tber die gesamte Transportdauer Scherzustelen
und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dal3 Verstofie gegen die Tier-
schutzanforderungen zu erwarten sind, ist der geplante Transport durch die zusténdige Behdrde zu
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untersagen.

(3) Der Transportfuhrer hat in den Transportplan einzutragen, wann und wo die Nutztiere gefUttert
und getrankt wurden.

(4) Der Beforderer hat nach der Ruckkehr der zusténdigen Behorde des V ersandortes den vollstan
dig ausgefillten Transportplan vorzulegen.

(5) Der Beforderer hat das Original oder eine Zweitausfertigung des Transportplans, die auch die
Angaben nach Absatz 3 enthdlt, drei Jahre lang aufzubewahren.

(6) Der Beforderer hat sicherzustellen, dal3 beim Transport von Nutztieren zum Zwecke der Aus-
fuhr eine dem Muster der Anlage 6 entsprechende Bescheinigung (Transportbeschei ni gung) mitge
fahrt wird.

(7) Die Transportbescheinigung wird unguiltig, wenn die Tiere nicht innerhalb von 24 Stunden seit
Unterzeichnung des Abschnitts A der Transportbescheinigung in das Transportmittel verbracht
worden sind.

(8) Die Tieredurfen fUr einen Transport nach Absatz 6 nur in das Transportmittel verbracht werden,
wenn die zusténdige Behtrde des V ersandortes ihre Transportfahigkeit festgestellt und in Abschnitt
A der Transportbescheinigung bestétigt hat.

(9) Abweichend von Absatz 6 brauchen Transporte von Renn- und Turnierpferden sowie von Nut z
tieren, die an internationalen Ausstellungen teilnehmen, nicht von einer Transportbescheinigung
begleitet zu sein.

§35
Ausfuhruntersuchung

Bel der Ausfuhr unterliegen Nutztiertransporte, die biszum Erreichen der Aul3engrenzeder Europé:
ischen Gemeinschaft lénger a's acht Stunden beférdert wurden, einer Ausfuhruntersuchung. Die
Ausfuhr ist nur zulassig, wenn die zustandige Behdrde der Grenzkontrollstelle oder die zusténdige
V eterindrbehdrde des Ausgangsortes in einer Untersuchung festgestellt hat, dal3 die Bestimmungen
dieser Verordnung eingehalten und die Tiere transportfahig sind.

§36
Anzeige der Ankunft

(1) Wer im Rahmen seines Gewerbes Tiere aus einem anderen Mitgliedstaat empfangt, hat der fir
den Bestimmungsort zustandigen Behorde die voraussichtliche Ankunftszeit unter Angabe der Art
und der Zahl der Tiere mindestens einen Werktag vorher anzuzeigen. Die Anzeigepflicht nach
Satz 1 gilt nicht bei Tieren, deren Ankunft nach der Binnenmarkt- Tier seuchenschutzverordnung
anzuzeigen is. .

(2) Der Einfuhrer von Tieren hat der Grenzkontrollstelle die voraussichtliche Ankunft des Trars-
ports unter Angabe von Art und Anzahl der Tiere mindestens einen Werktag vorher anzuzeigen.
Die zusténdige Behorde kann Ausnahmen zulassen. Die Anzeigepflicht nach Satz 1 gilt nicht bel
Tieren, deren Ankunft nach der Binnenmarkt-Tier seuchenschutzver ordnung anzuzeigen i<t.
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§ 36a
Einfuhr Gber bestimmte Uberwachungsstellen

Die gewerbliche Einfuhr von Tieren oder Fleisch von Nutztieren, Hausgeflligel oder Hauskanin-
chen ist nur Uber Zollstellen mit zugeordneten Grenzkontrollstellen zuléssig, die das Bundes-
ministerium fur Verbraucherschutz, Erndhrung und Landwirtschaft im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen im Bundesanzeiger bekanntgemacht hat.

8§37
Einfuhrdokumente

(1) Bel der Einfuhr von Tieren muf3 der Transport begleitet sein von

1. einer Transporterkléarung,

2. ener Erklérung, in der sich der Beftrderer zur Einhaltung der V orschriften dieser Verordnung
verpflichtet,

3. einem Transportplan, sowelt dies nach 8 34 Abs. 1 vorgeschrieben ist,

4. ener Transportbescheinigung, soweit dies nach § 34 Abs. 6 vorgeschrieben ist, und

5. einer Bescheinigung der zustandigen Behorde des Herkunftslandes, in der bestétigt wird, dai3
die Tiere mindestens entsprechend den tierschutzrechtlichen Bestimmungen der Européischen
Gemeinschaft gehalten wurden, sofern es sich um Kéaber oder Schweine handelt.

(2) Bel der gewerblichen Einfuhr von Fleisch von Nutztieren, HausgeflUigel oder Hauskaninchen
muf3 der Transport von einer Bescheinigung der zusténdigen Behdrde des Ursprungs andes begatet
sein, in der bestétigt wird, dal3 das Fleisch von Tieren stammt, die im Schlachthof vor und bel der
Schlachtung oder T6tung mindestens entsprechend den einschl&gigen Bestimmungen der Richtlinie
93/119/EG des Rates vom 22. Dezember 1993 Uber den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der
Schlachtung oder Tétung (ABI. EG Nr. L 340 S. 21) behandelt wurden.

8§38
Anforderungen an die Einfuhr

Die Einfuhr von Tieren ist nur zuldssig, wenn die erforderlichen Einfuhrdokumente nach § 37 mit-
gefuhrt werden und die zustandige Behdrde in einer Untersuchung nach § 39 festgestellt hat, dal3
die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten und die Tiere transportfahig sind.

8§39
Einfuhrunter suchung

(1) Be der Einfuhr und der Durchfuhr prift die zustandige Behorde bel der Grenzkontrollstelle
durch Besichtigung der Tiere und der Transportmittel sowie durch Dokumentenprifung und Nam
lichkeitskontrolle, ob die tierschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten sind. Die Namlichkeits
kontrolle wird nach Mal3gabe der Anlage 7 durchgefihrt.

(2) Festgestellte Mé&ngel sowie bei der Feststellung angeordnete Mal3nahmen trégt die zustandige
Behordein die Transportbescheinigung ein. Wird nach Satz 1 eine Eintragung vorgenommen oder
enthdlt die Transportbesche nigung bereits eine entsprechende Eintragung, so sendet die fir den Ort
des Grenzubertrittes zustandige Behdrde eine Ablichtung der Transportbescheinigung an die Bur-
desangtalt fur Landwirtschaft und Ernghrung.

(3) Abweichend von Absatz 1 unterliegen Tiere aus Drittlandern, die Vertragspartei des Abkom-
mens Uber den Européi schen Wirtschaftsraum sind, bel der Einfuhr auf3er der Dokumentenprifung
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einer nur stichprobenartigen Besichtigung und Namlichkeitskontrolle.

§40
Grenziubertrittsbescheinigung

Im Falle eines Transports von Tieren, die nicht der Einfuhruntersuchung auf Grund des Tierseu
chengesetzes unterliegen und bei dem die Untersuchungen nach § 39 zu dem Ergebnis fuhren, daf3
er den Bestimmungen der Verordnung entspricht, stellt die Grenzkontrollstelle dem Verfir
gungsberechtigten hiertiber eine Bescheinigung aus, die in einer Entscheldung vorgeschrieben ist,
die die Européi sche Gemeinschaft auf Grund des Artikels 7, 8 oder 28 der Richtlinie 91/496/EWG
des Rates vom 15. Juli 1991 zur Festlegung von Grundregeln fur die Veterindrkontrollen von aus
Drittlandern in die Gemeinschaft eingefiihrten Tieren und zur Anderung der Richtlinien
89/662/EWG, 90/425/EWG, 90/675/EWG (ABI. EG Nr. L 268 S. 56) in der jewells geltenden Fas-
sung erlassen und die das Bundesministerium fir Verbraucherschutz, Ernghrung und Landwirt-
schaft im Bundesanzeiger bekanntgemacht hat. Hat der Beforderer oder der Trarnsportfihrer bei der
Dokumentenprufung e ne Bescheinigung vorgelegt, so ist ihm hiervon eine beglaubigte Kopie aus
zuhandigen. Im Falle der Aufteilung einer Sendung an der Grenzkontrollstellewird dem Beforderer
eine der Anzahl der durch die Teilung entstandenen Transporte entsprechende Anzahl an Beschei-
nigungen nach den Sdtzen 1 und 2 ausgestellt.

Abschnitt 6
Befugnisse der Behdrde, Ordnungswidrigkeiten

§41
Befugnisse der Behérde

(1) Transporte kdnnen jederzeit angehalten und kontrolliert werden.

(2) Transporte durfen nur aufgehalten werden, wenn dies zur Vermeidung von Schmerzen, Leiden
oder Schaden der Tiere erforderlichist, essei denn, esist eine dringende Gefahr fur die 6ffentliche
Sicherheit oder Ordnung abzuwenden.

(3) Stellt die zustéandige Behorde einen Verstol gegen die Bestimmungen dieser Verordnung fest,
oder stellt sie fest, dald ein Verstol3 gegen § 24 droht, so kann sie insbesondere anordnen, dal?

1. derweitere Transport oder die Riicksendung der Tiere zum Versandort auf dem kiirzesten We-
ge erfolgt, sofern der korperliche Zustand der Tiere dies erlaubt,

2. die Tiere untergebracht und versorgt werden, bis eine den Anforderungen dieser Verordnung
entsprechende Weiterbeforderung der Tiere sichergestellt ist, oder

3. die Tiere geschlachtet oder unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden getotet werden.

(4) | m Falle der Rlcksendung informiert die zustandige Grenzkontrollstelle die fir eine Einfuhr der
betreffenden Tierein Frage kommenden Grenzkontrol | stellen Gber die Zurtickweisung der Sendung
unter Angabe der festgestellten Verstdf3e und erkléart die Transportbescheinigung fur ungultig.

(5) Der Beforderer und der Transportfihrer haben die Mal3nahmen nach den Absétzen 1, 3und 4 zu

dulden, die mit diesen Mal3nahmen beauftragten Personen zu unterstiitzen und die geschéftlichen
Unterlagen vorzulegen.
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8§42
Ordnungswidrigkeiten

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt,
wer vorsétzlich oder fahrlassig

1.

0.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

entgegen 8 3Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1,87 Abs. 1 Satz 1,8 14 Abs. 1 Satz 1,8 23 Abs.
1 Satz 2 oder Abs. 3, 8 24 Abs. 1 Satzt, 8 25 Abs. 1 oder 2, 8§ 28 Abs. 1 Satz 4, 8 31 Abs. 2
Satz 1, 8 32 Abs. 2, 5 oder 7 Satz 1 oder 8 33 Abs. 2 Satz 1 ein Tier beftrdert oder beférdern
lar,

einer Vorschrift des8 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4 Satz 1, 3 oder 4, Abs. 5
Satz 3 oder Abs. 6,86 Abs. 3 Satz 1 oder 2,8 14 Abs. 2 Satz 1, § 16 Abs. 1in Verbindung mit
Kapitel 8 der IATA Richtlinien fir den Transport von lebenden Tieren, § 18, § 23 Abs. 1 Satz
1, Abs. 2 oder 4,8 24 Abs. 2,8 30 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2,831 Abs. 1 Satz 1 oder § 33 Abs.
1 Satz 1 Uber das Verladen, Beférdern, Erndhren oder Pflegen der Tiere zuwiderhandelt,
entgegen 8§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 sich nicht vergewissert, dal3 der Absender die notwendigen
Vorkehrungen getroffen hat oder entgegen 8 6 Abs. 2 Satz 2 sich nicht schriftlich die Erfillung
der Anforderungen bestatigen 1&(X,

entgegen 8§ 7 Abs. 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dafd ein Transportmittel mit einer dort vor-
geschriebenen Angabe versehen wird,

entgegen 8 10 oder § 34 Abs. 1 oder 6 nicht sicherstellt, dal? eine Transporterkl&rung, ein
Transportplan oder eine Transportbescheinigung mitgefthrt wird,

ohne Erlaubnis nach § 11 Abs.1 ein Wirbeltier beftrdert,

entgegen 8 12 nicht sicherstellt, dal3 ein Wirbeltier oder Behdltnis in der vorgeschriebenen
Weise gekennzeichnet ist,

entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 nicht sicherstellt, daf3 ein Transport von mindestens einer Person
mit Sachkundebescheinigung durchgefihrt oder begleitet wird,

entgegen 8 15 Abs. 1 nicht sicherstellt, dal3 ein Tier in der vorgeschriebenen Weise unterge-
bracht ist,

entgegen 8 15 Abs. 6 Satz 1 nicht sicherstellt, dal? alle Teile eines Schiffes tiber ein wirksames
Abflulsystem verfiigen,

entgegen 8 15 Abs. 7, auch in Verbindung mit 8 16 Abs. 3, ein Instrument nicht mitfihrt,
entgegen 8 19 Satz 1 oder 2 ein Tier versendet,

einer Vorschrift des § 20 Uber die Pflichten bel der Versendung von Tieren zuwiderhandelt,
entgegen 8§ 21 nicht sicherstellt, dal3 ein Wirbeltier geschiitzt wird,

einer Vorschrift des § 22 Gber Mal3nahmen bei der Ankunft von Tieren zuwiderhandelt,

16. entgegen 8§ 25 Abs. 3 einen zweiten Fahrer nicht einsetzt,

17.

18.

19.

einer Vorschrift des § 28 Abs. 4 Satz 1 oder 2, auch in Verbindung mit 8 29 Satz 2, oder § 29
Uber den Umgang mit kranken oder verletzten Tieren beim Transport zuwiderhandelt,
entgegen 8§ 34 Abs. 3 die dort genannten Angaben nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig
eintragt oder

entgegen 8 34 Abs. 5 einen Transportplan nicht oder nicht fir die vorgeschriebene Dauer auf-
bewahrt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b des Tierschutzgesetzes handelt,
wer vorsétzlich oder fahrlassig

1.
2.

3.

entgegen 8§ 33aein Nutztier ausfihrt,

entgegen 8 36 Abs.1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstan-
dig oder nicht rechtzeitig erstattet oder

entgegen 8 36a ein Tier oder Fleisch einfhrt.
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Abschnitt 7
Schlufbestimmungen

) §43
Uber gangsvor schriften

(1) Verladeeinrichtungen, diesich am 1. Marz 1997 in Gebrauch befinden, durfen abweichend von
8 5Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Spalte 2 bis zum 31. Dezember 1998 weltergenutzt
werden.

(2) Elektrische Treibhilfen, diesich am 1. Marz 1997 in Gebrauch befinden und die Anforderungen
an dieBauart gema’ 8 5 Abs. 3 Satz 4 nicht erfillen, durfen bis zum 31. Dezember 1997 angewandt
werden.

(3) Die Erlaubnis nach 8 11 Abs. 1 gilt demjenigen als vorlaufig erteilt, dessen Betrieb ent-
sprechend der bis zum 26. Februar 1999 geltenden Fassung des 8 11 Abs. 1 Satz 2 erfaldt worden
ist. Die vorlaufige Erlaubnis erlischt, wenn nicht bis zum 1. Mé&rz 2000 der zustandigen Behorde
eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 vorgelegt wird.

(4) Die Sachkundebescheinigung nach 8§ 13 Abs. 2 gilt von demjenigen, der am 1. M&rz 1997 eine
entsprechende Tétigkeit auslbt, als vorlaufig erbracht. Der vorlaufige Nachweis erlischt, wenn
nicht biszum 1. Marz 1998 der zustandigen Behorde eine Bescheinigung nach§ 13 Abs. 3 vorge-
legt wird.

(5) In Fahrzeugen, diesicham 1. Mé&rz 1997 in Gebrauch befinden, und die den Anforderungen des
824 Abs. 3Nr. 2, 4 und 6 nicht geniigen, durfen abweichend von 8 24 Abs. 1 und 2 Nutztiere bis
zum 31. Dezember 1997 unter Beachtung der Bestimmungen der Anlage 2 befordert werden.

§44
(Anderung von Vorschriften)

§45
(Inkrafttreten; Aulerkrafttreten)
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(zu85 Abs. 2)

(D 2.6)

Anforderungen an Verladeeinrichtungen

24

Tierkategorie Hochster Neigungs- | Hochster Abstand zwi- | Hochster Abstand zwi-
winkel der Verlade- | schen Boden und Ver- | schen Verladeeinrich
einrichtung ladeeinrichtung tung und Ladeflache
Grad cm cm
1 2 3 4
Einhufer 20 25 6
Rinder 20 25 3
Kéalber bis zu 6 Monaten 20 25 15
Schafe/Ziegen 20 12 15
Schweine 20 12 15
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Anlage 2
(zu 86 Abs. 3und § 24 Abs. 3)

Trank- und Futterungsinter valle sowie Ruhepausen
beim Transport von Nutztieren in Fahrzeugen nach § 24 Abs. 3

1. Kalbern biszu sechs Monaten, Schaf- und Ziegenlammern bis zu drei Monaten und Ferkeln bis
zu einem Lebendgewicht von 30 Kilogramm mul3 nach einer Transportphase von hochstens
neun Stunden eine mindestens einstiindige Ruhepause gewahrt werden, wahrend der sie zu
tranken sind. Danach dirfen sie in einer zweiten Transportphase fir hdchstens weitere neun
Stunden beférdert werden. Hiernach miissen die Tiere im Rahmen einer Ruhepause von 24
Stunden entladen, getrankt und gefittert werden und zwar an einem von der zustandigen Be-
horde nach Mal3gabe der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 in der jeweils geltenden Fassung zuge
lassenen Aufenthaltsort. Anschlief3end kann der Transport jeweils unter Beachtung der Sétze 1
bis 3 fortgefuhrt werden.

2. Schweine tber 30 Kilogramm diirfen fir eine Transportphase von hdchstens 24 Stunden befor-
dert werden, sofern siejederzeit Zugang zu Trinkwasser haben. Hiernach miissen die Tiereim
Rahmen einer Ruhepause von 24 Stunden entladen, getrankt und gefUttert werden und zwar an
einem von der zusténdigen Behorde nach Mal3gabe der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 in der
jeweils geltenden Fassung zugel assenen Aufenthaltsort. Anschlief3end kann der Transport je-
wells unter Beachtung der Sdtze 1 und 2 fortgefthrt werden.

3. Pferde, ausgenommen Renn- und Turnierpferde, missen nach jewells einer Transportphase von
hochstens acht Stunden getrankt und soweit notwendig gefUttert werden. Nach hochstensdrei
Transportphasen von héchstens acht Stunden miissen sie im Rahmen einer Ruhepause von 24
Stunden entladen, gefiittert und getrankt werden und zwar an einem von der zustandigen Be-
horde nach Mal3gabe der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 in der jeweils geltenden Fassung zuge
lassenen Aufenthaltsort. Anschlief3end kann der Transport jewells unter Beachtung der Sétze 1
und 2 fortgefthrt werden.

4. Anderen Nutztieren ausgenommen Renn- und Turnierpferden, mufl3 nach einer Transportphase
von hdchstens 14 Stunden eine mindestens einstiindige Ruhepause gewahrt werden, wéahrend
der sie zu tréanken und, soweit notwendig, zu fittern sind. Hierbei ist jewells die Einstreu zu er-
ganzen. Nach einer zweiten Transportphese von héchstens 14 Stunden missen die Tiere im
Rahmen einer Ruhepause von 24 Stunden entladen, gefittert und getrénkt werden. Anschlie-
[fend kann der Transport jeweils unter Beachtung der Sétze 1 bis 3 fortgefuhrt werden und zwar
an einem von der zustandigen Behorde nach Mal3gabe der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 in der
jeweils geltenden Fassung zugel assenen Aufenthaltsort.

50. Erg.



Anlage 3
(zu§18)
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Die Behéltnisse mussen folgende Mindestabmessungen aufweisen:

1. Huhner, Perlhthner, Fasane, Enten, Puten und Géanse

26

Lebendgewicht biszu kg je | Flache je kg Lebendgewicht | Mindesththe des Transport-
Tier cmb/kg behaltnisses
cm
1 2 3
1,0 200 23
1,3 190 23
1,6 180 23
2,0 170 23
3,0 160 23
4,0 130 25
50 115 25
10,0 105 30
15,0 105 35
Uber 15,0 90 40
2. Eintagsktken
Tierart Flache je Tier Anzahl der Tiereje Behdtnis oder Behdtnisteil
cmb mindestens hochstens
1 2 3 4
Huhner, Perlhihner, 25 10 105
Fasane, Enten
Génse, Puten 35 8 40
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3. Brieftauben beim Transport in Spezialfahrzeugen
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Tierkategorie Hohe des Transport- | Fléacheje Tier bel FHacheje Tier bei
behdl tnisses Transport bis zu 300 Transport Uber 300
km km
cm cmb cmb
1 2 3 4
Jungtauben 23 280 300
Alttauben 23 300 340
4. Hunde und Katzen
Mittlere Widerrist- Behdtnis Fléche je Tier
hohe der Tiere Lange Breite Hohe
cm cm cm cm cmb
1 2 3 4 5
20 40 30 30 1200
30 55 40 40 2200
40 75 50 55 3750
55 95 60 70 5700
70 130 75 95 9750
85 160 85 115 13600

5. Kaninchen

5.1 Mastkaninchen (nicht geschlachtete Kaninchen im Alter von héchstens 90 Tagen, die zur Wek
termast oder zur Schlachtung nicht lénger als 12 Stunden beférdert werden)

Lebendgewicht biszu kg je | Ho6he des Transportbehaltnisses Flacheje Tier
Tier cm cmb
1 2 3
1 15 250
3 20 500
Uber 3 25 600
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Lebendgewicht bis | Hohe des Transport- Flache je Tier Hochstzahl der Tiere je
zukgjeTier behdaltnisses cmb Behdltnis
cm

1 2 3 4

0,3 15 100 12

04 15 150 12

0,5 15 300 12

1 20 500 4

2 20 750 4

3 25 900 2

4 25 1000 2

5 25 1150 2

Uber 5 30 1400 1
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Anlage4
(zu823 Abs. 1)

Abtrennung und Raumbedar f

1 Einhufer, soweit sie Haustiere sind

1.1  Straen, Schienen und Schiffstransport

1.1.1 Biszu 5 erwachsene Einhufer sind jeweils durch eine stabile Trennvorrichtung abzutrennen,
die entweder bis zum Fahrzeugboden reicht und ab einer Hohe von 120 Zentimetern durch
brochen sein darf, oder die mindestens 60 Zentimeter Uiber dem Fahrzeugboden beginnt und
mindestens 60 Zentimeter hoch ist.

11.2
Tierkategorie Mindestbodenflache je Tier in m5
1 2
Erwachsene Pferde 1,75
Jungpferde (6 bis 24 Monate)
- bei Fahrten bis zu 48 Stunden 1,2
- bei Fahrten Uber 48 Stunden 2,4
Ponys (Stockmal? bis 144 cm) 1
Fohlen (bis 6 Monate) 14

1.2 Lufttransport

Lebendgewicht bis zu kg je Tier Mindestbodenflache je Tier in mb
1 2

200 0,42
300 0,66
400 0,87
500 1,04
600 1,19
700 1,34
800 1,51

1,73

2. Rinder, soweit sie Haustiere sind

2.1 Stral3en, Schienen und Schiffstransport
2.1.1 Biszu 15 Kaber oder biszu 6 erwachsene Rinder bei Querverladung oder biszu 8 erwach-

sene Rinder beim Transport in der Gruppe sind beim Stral3entransport jewells durch eine
stabile Trennvorrichtung abzutrennen.
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212
Lebendgewicht bis zu kg je Tier Mindestbodenflache je Tier in mb
1 2
50 0,33
80 0,40
100 0,48
120 0,57
140 0,65
170 0,75
210 0,85
250 0,95
300 1,10
350 1,17
400 1,23
450 1,28
500 1,35
550 1,40
600 1,47
650 1,53
700 1,60
uber 700 2,00

2.2 Schiffstransport

Lebendgewicht bis zu kg je Tier Mindestbodenflache je Tier in mR
1 2
50 0,33
80 0,40
100 0,48
120 0,57
140 0,65
170 0,75
210 0,85
250 0,95
300 1,10
350 1,17
400 1,30
500 1,55
600 1,80
700 2,00
Uber 700 2,50

Bel Rindern im letzten Drittel der Trachtigkeit erhdhen sich die angegebenen Mindestflachen um
mindestens 10 vom Hundert.
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2.3 Lufttransport

Lebendgewicht bis zu kg je Tier Mindestbodenflache je Tier in mb
1 2
50 0,23
70 0,28
300 0,84
500 1,27

3. Schafe und Ziegen
3.1  Strallen, Schienen und Schiffstransport

3.1.1 Biszu 50 erwachsene Tiere sind jeweils durch eine stabile Trennvorrichtung abzutrennen
312

Lebendgewicht bis zu kg je Tier Mindestbodenflache je Tier in mb
1 2
16 0,14
18 0,15
20 0,16
24 0,17
28 0,19
32 0,22
36 0,24
40 0,26
44 0,28
48 0,30
52 0,31
56 0,32
60 0,33
64 0,34
68 0,36
70 0,37
Uber 70 0,40

Bei einer durchschnittlichen Vlieslange der Schafe von tber 2 Zentimetern erhthen sich die ange-
gebenen Mindestflachen um mindestens 5 vom Hundert.

3.2 Lufttransport

Lebendgewicht biszu kg je Tier Mindestbodenflache je Tier in mb
1 2
25 0,20
50 0,30
75 0,40
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4, Schweine
4.1  Stral3en, Schienen und Schiffstransport
4.1.1 Biszu 15 Mastschweine oder bis zu 5 Sauen sind jewells durch eine stabile Trennvor-
richtung abzutrennen. Ferkel sind nach Mal3gabe folgender Tabelle abzutrennen:
Lebendgewicht bis zu kg je Tier Hochstgruppengroiie Ferkel
1 2
10 120
25 50
30 35
412

Lebendgewicht bis zu kg je Tier

Mindestbodenflache je Tier in mb

1

2

6
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100

110

120
uber 120

4.2 Lufttransport

0,07
0,11
0,12
0,14
0,18
0,21
0,23
0,26
0,28
0,30
0,35
0,37
0,40
0,43
0,45
0,50
0,55
0,77

Lebendgewicht bis zu kg je Tier

Mindestbodenflache je Tier in mb

1

2

15
25
50
100

0,13
0,15
0,35
0,51
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Anlage 5
(zu8 34 Abs. 1)

Transportplan

34

(1) Beforderer:
(Name, Anschrift, Firmenbezeichnung)

(2) Art des Transportmittels:

Amtliches Kennzeichen oder Kenndaten des Transportmittels

@ @
(3) Tierart: (4) Route:
Anzahl der Tiere:
Versandort: V oraussichtliche Transportdaver:
Bestimmungsort und -land:
@ @

(5) Nummer der Gesundheitsbescheini gung(en) oder der Begleitdo-
kumente:

(6) Stempel des Tierarztes der zu-
standigen Behdrde des Versandortes

(7) Stempel und Unterschrift des Tierarztes des Aufenthaltsortes/ der Aufenthatsorte

@ (b) (b)
(8) Datum und Uhrzeit des Versands: (9) Name des wéhrend des Transports (10) Stempel der fur den Ausgangsort zustandigen Veterindrbehtrde oder der Grenzkontroll-
@ Verantwortlichen stelle
© (d)
(11) Geplante Aufenthalts- oder Umladeorte: (12) Aufgesuchte Aufenthalts- oder Umladeorte:
@ (c) und (e)
(13) Ort und Anschrift: (14) Datum und Uhrzeit: (15) Aufenthalts- (16) Grund: (17) Ort und An- (18) Datum und Uhr-

dauer: schrift: zeit:

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

(29) (20) Unterschrift des wahrend des (21) Datum und Uhrzeit der Ankunft am Bestimmungsort:

(@ Vom Beférderer vor Fahrtantritt auszufiillen

(b) Vom zustandigen Tierarzt auszufillen

(c) Vom Beférderer oder Transportfihrer wéhrend des Transports
auszufillen.

(d) Von der zustdndigen Stelle des Ausgangsortes oder der Grenz-
kontrollstelle auszufiillen

(e Vom Beférderer nach der Fahrt auszufillen

Transports Verantwortlichen

(©

C)

(22) Bemerkungen:
(b) oder (e)
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Anlage6
(zu 8 34 Abs. 6)

Bescheinigung Nr. ..............

Internationale Tiertransport-Bescheinigung *)

Zustandige Stelle: (Druckbuchstaben)

Transport von Nutztieren

A. Bescheinigung Uber die Transportfahigkeit flr den Internationalen Transport
Versandland:5)

Name und Anschrift des Absenders:5)

Bestimmungsland:5)

.  Anzahl der Tiere:5)

[I. Beschreibung der Tiere:5)

[11. Endgultiger Bestimmungsort sowie Name und Anschrift des Empfangers.5)

IV. Der Unterzeichnete bestétigt, dal? er die vorstehend beschriebenen Tiere untersucht und fr tauglich fir den
vorgesehenen internationalen Transport befunden hat.

Stempel Datum......ccoeevcveeciieeeceen, Ortszeit

(Unterschrift des amtlichen Tierarztes)

Diese Bescheinigung verliert ihre Giltigkeit, wenn die betreffenden Tiere nicht innerhalb von 24 Stunden nach
dem Zeitpunkt der Unterzeichnung zum internationalen Transport verladen werden.
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B. Ladebescheinigung

Der Unterzeichnete bestétigt, dai’ die vorstehend beschriebenen Tiere unter vom amtlichen Tierarzt

gebilligten Umstanden am ...........c.......... (D= 18 1) TNV 0 (Ortszeit)?)
g (Verladeort) auf.........coovvviiiiiniieieces e, ;) verladen wurden.
Stempel

(Unterschrift des amtlichen Tierarztes
oder des Vertreters der zusténdigen Behotrden)

C. Bemerkung

I. Die vorstehend beschriebenen Tiere sind nicht im Einklang mit ...........ccccoeviiiiiiiiiiiiiiiie e, b
transportiert worden, und folgende Mal3nahmen sind ergriffen worden: ...............ooovvviiiieninneen,

(Unterschrift des Beamten der zustandigen Behorden)®)

I1. Der Unterzeichnete erklart, dald die vorstehend beschriebenen Tiere infim .......cocooveiviiiviiiiiniinnnns
gefuttert und getrénkt wurden und den genannten Betrieb am...........ccceeeiiiiiiiiiiiiiiiees (Datum)
0] RPN (Ortszeit) verlassen haben.

(Unterschrift des Verantwortlichen des Betriebs)®)

Wenn in der Rubrik C | Bemerkungen gemacht wurden, ist diese Bescheinigung binnen 3 Tagen nach Beendigung
des Transports vom Besitzer oder von seinem Bevollméachtigten am Bestimmungsort der zustandigen Behorde
ordnungsgemal’ ausgefillt einzureichen.

Anmerkungen

') Fir jede Sendung von Tieren, diein ein und demselben Eisenbahnwaggon, Lastwagen, Container, Flugzeug
oder Schiff von ein und demsel ben Betrieb an ein und denselben Empfanger versandt werden, ist eine geson-
derte Bescheinigung auszustellen. Wird diese Sendung geteilt, so mu3 fiir jede Gruppe eine erforderlichenfalls
am Tag der Teilung der Sendung ergénzte Abschrift der Bescheinigung mitgefihrt werden, dieim Bedarfsfall
weiter zu ergénzen ist und bei der betreffenden Gruppe bis zu ihrer Ankunft am endguiltigen Bestimmungsort
verbleiben muf3.

2)  Nur auszufillen, wenn die Tiere ohne Gesundheitsbescheinigung transportiert werden. Bei der Beschreibung
sind Rasse und Geschlecht der Tiere anzugeben: z. B. Mutterschaf, Schafbock, Lamm usw. bzw. die entspre-
chenden Bezeichnungen anderer Arten.

3)  Angabe des Transportmittels, bei Flugzeugen der Flugnummer, bei Schiffen des Schiffsnamensund bei Eisen
bahnwaggons oder Fahrzeugen der Registriernummer. Bei Anhéngern, die von der Zugmaschine getrennt wer-
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den konnen, ist die Containernummer anzugeben.
Zeitpunkt der Verladung des ersten Tieres.

Wenn vorgesehen ist, daf? die Verladung von einem amtlichen Tierarzt zu Uberwachen ist, so mul? dieser die
Rubrik B ausfillen. Obliegt die Uberwachung einem anderen Beamten der zustandigen Behorde al's dem amt-
lichen Tierarzt, der jedoch unter der Aufsicht des Tierarztes steht, so muf3 der Beamte die unter Rubrik B vor-
gesehene Bestétigung eintragen.

Rubrik C | der Bescheinigurig ist nur auszufillen, wenn ein von der zusténdigen Behorde des Transit- oder des
Bestimmungslandes oder - wenn diese Kontrolle dort erfolgt - des Schlachtbetriebs, in den die Tiere verbracht
werden sollen, bestellter Verantwortliche der Kontrollstelle der Auffassung ist, da3 die Tiere nicht in Uberein-
stimmung mit den Artikeln 6 bis 37 des Europaischen Ubereinkommens vom 13. Dezember 1968 Uber den
Schutz von Tieren beim internationalen Transport (BGBI1.1973 |1 S.721) transportiert worden sind.

Der Beamte hat im einzelnen anzugeben, welche Auflagen seines Erachtens nicht eingehalten worden sind.

Sind MalRnahmen, einschlief3lich Fittern und Trénken der Tiere, getroffen worden, so hat der V erantwortliche
des Betriebs, in dem die Mal3nahmen durchgefihrt wurden, Abschnitt |l der Rubrik C auszufillen.
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Anlage 7
(zu 8 39 Abs. 1)

Durchfihrung der Namlichkeitskontrolle bei Tieren

Art, Verwendungszweck

Art und Weise der Kontrolle

1

2

. Klauentiere und Einhufer
in Sendungen von nicht mehr als 10
Tieren

. Klauentiere und Einhufer
in Sendungen von mehr als 10 Tieren

. Vogel und Fische
in Sendungen von nicht mehr als 10
Transportbehaltnissen

. VOgel und Fische
in Sendung von mehr als 10 Transport-
behéltnissen

5. sonstige Tiere

Vergleich der Kennzeichnung jedes Tieres mit den
Angaben der die Tiere begleitenden Bescheinigung

1. Vergleich der Kennzeichnung von 10 %der Tiere,
jedoch mindestens 10 Tiere, mit den Angaben der
diese begleitenden Bescheinigung

2. Erhdhung der Zahl der kontrollierten Tiere bei
Feststellung fehlerhafter Angaben bei der Kon-
trolle nach 1.

Vergleich der Kennzeichnung jedes Transportbehélt-
nisses mit den Angaben der diese begleitenden Be-
scheinigung

1. Vergleich der Kennzeichnung von mindestens 10
% der Transportbehéltnisse, jedoch mindestens 10
Transportbehaltnisse, mit den Angaben der die
Tiere begleitenden Bescheinigung

2. Erhdhung der Zahl der kontrollierten Transportbe-
héltnisse bei Feststellung fehlerhafter Angaben bei
der Kontrolle nach 1.

3. stichprobenartige Kontrolle, ob die in den Trans-
portbehaltnissen befindlichen Tiere den Angaben
der diese begleitenden Bescheinigung zur Tierart
und zum Verwendungszweck entsprechen

Vergleich der Tierart und der Kennzeichnung der
Tiere oder der Transportbehaltnisse mit den Angaben
der die Tiere begleitenden Bescheinigung

50. Erg.



	Tierschutztransportverordnung-
	Inhaltsübersicht
	Abschnitt 1
	Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Anwendungsbereich
	§ 2 Begriffsbestimmungen
	§ 3 Verbote
	§ 4 Grundsätze
	§ 5 Verladen
	§ 6 Ernähren und Pflegen
	§ 7 Anforderungen an Transportmittel
	§ 8 Bescheinigungen
	§ 9 Planung
	§ 10 Transporterklärung
	§ 11 Erlaubnis und Registrierung
	§ 11a Widerruf Rücknahme und Rühen der Erlaubnis
	§ 12 Kennzeichnung
	§ 13 Sachkunde
	§ 14 Schienentransport
	§ 15 Schiffstransport
	§ 16 Lufttransport

	Abschnitt 2
	Transport in Behältnissen
	§ 17 Allgemeine Anforderungen
	§ 18 Besondere Anforderungen an Behältnisse
	§ 19 Nachnahmeversand
	§ 20 Pflichten des Absenders
	§ 21 Pflichten des Beförderers
	§ 22 Maßnahmen bei Ankunft der Tiere

	Abschnitt 3
	Besondere Vorschriften zum Schutz von Nutztieren
	§ 23 Raumbedarf und Pflege
	§ 24 Begrenzung von Transporten
	§ 25 Straßentransport
	§ 26 Kranke oder verletzte Nutztiere
	§ 27 Transportunfähige Nutztiere
	§ 28 Vor dem Transport erkrankte oder verletzte Nutztiere
	§ 29 Während des Transports erkrankte oder verletzte Nutztiere

	Abschnitt 4
	Besondere Vorschriften zum Schutz anderer Tiere
	§ 30 Hauskaninchen, Hausgeflügel und Stubenvögel
	§ 31 Haushunde und Hauskatzen
	§ 32 Sonstige Säugetiere und sonstige Vögel
	§ 33 Wechselwarme Wirbeltiere und wirbellose Tiere

	Abschnitt 5
	Grenzüberschreitender Transport
	§ 33a Ausfuhr über bestimmte Überwachungsstellen
	§ 34 Verbringen nach einem anderen Mitgliedstaat, Ausfuhr
	§ 35 Ausfuhruntersuchung
	§ 36 Anzeige der Ankunft
	§ 36a Einfuhr über bestimmte Überwachungsstellen
	§ 37 Einfuhrdokumente
	§ 39 Einfuhruntersuchung
	§ 40 Grenzübertrittsbescheinigung

	Abschnitt 6
	Befugnisse der Behörde, Ordnungswidrigkeiten
	§ 41 Befugnisse der Behörde
	§ 42 Ordnungswidrigkeiten

	Abschnitt 7
	Schlußbestimmungen
	§ 43 Übergangsvorschriften
	§ 44 Änderung von Vorschriften

	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4
	Anlage 5
	Anlage 6
	Anlage 7

